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heit von Jahrtausenden zurückblicken kann, das aber neu erstanden ist aus Schutt
und Ruinen. Zìseeànt vetera, nova sint ninnia: corcka, voce« et opera"
(St. Thomas); in freier Übersetzung: „Fort mit dem alten Schlendrian! Alles
erneuere sich: die Begeisterung (eorcia) für die altehrwürdigen Gesänge, die lebendige
Vortragsweise (voce8); dann wird auch ein neuer, ungeahnter Erfolg (opora) die
Mühe krönen."

Schulnachrichten aus der Schweiz
Lnzern. Schulturnen. Der Erziehungsrat hat am 19. September folgendes

Kreisschreiben an die Gemeinderäte gerichtet: Laut bundesrätl. Verordnung hat im
Jahre 1919 eine allgemeine Inspektion des Schulturnens inkl. Turnlokale, Turn-
platze und Geräte stattzufinden. Die letzte Inspektion hat eine größere Anzahl von
Mängeln nachgewiesen, deren Beseitigung wir verlangten.

Wie wir uns aber überzeugen mußten, sind viele Gemeinden mit der Her-
richtung oder mit dem zweckmäßigen Unterhalte eines Turnplatzes und sogar mit
den elementaren Einrichtungen noch im Rückstände. Die bezüglichen Verordnungen
dürfen aber nicht mehr länger umgangen werden.

Wir weisen demnach diejenigen Behörden, welche bezüglich Turnplatz und
dessen Einrichtung noch im Rückstände sind, hiemit an, vor dem Sommer 1919 den

gesetzlichen Anforderungen nachzukommen. Der kantonale Turninspektor ist ange-
wiesen, Ihnen mit Rat und Tat an die Hand zu gehen. Wollen Sie sich daher

rechtzeitig mit demselben in Beziehung setzen.

Wir hoffen gerne, daß dem Turnfach allseitig das ihm gebührende Verständ-
nis entgegengebracht werde und daß Sie uns die Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen ersparen werden.

— Der Regierungsrat unterbreitet dem Großen Rate eine Vorlage betreffend

Aushändigung einer Nachteuerungszulage an die Beamten und Angestellten
und an die Lehrerschaft. Um Legendenbildungen vorzubeugen, sei bemerkt, daß

diese Vorlage ausgearbeitet war, ehe eine Eingabe des kantonalen Lehrervereins
in gleicher Sache eingereicht wurde.

— Grippe und Schule. Der Erziehungsrat hat folgende Verfügung erlassen:

Vom Schulbesuch sind ausgeschlossen:
1. Erkrankte oder der Erkrankung an Grippe verdächtige Lehrer und Schüler

bis zehn Tage nach Fieberabfall;
2. Lehrer und Schüler, wenn sich in derselben Familie oder im selben Hause

ein Grippekranker befindet.
Die Abhaltung des Gesangsunterrichtes ist vorläufig sistiert. Der Turnun-

terricht wird nur im Freien abgehalten.
Der Besuch Grippekranker ist Schülern und Lehrern verboten. Die Schüler

sind zu dreimal täglichem Gurgeln mit schwacher Salzwasserlösung und zu fleißigem

Handwaschen anzuhalten.

Zug. Cham. Schulfreundliches. (Einges.) Der 25. August bedeutete einen

wirklichen Glückstag für die zugerische Lehrerschaft und dies um so mehr, als der-

selbe seinen günstigen Einfluß auch auf das in Revision befindliche kantonale Be-
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svldungsgesetz, die gemeindlichen Gehaltsaufbesserungen und die Korrektur der
städtischen Gehaltsskala ausüben wird. Das Volk von Cham und vor allem
seine Behörden zeigten sich wieder einmal großzügig und dankbar gegenüber ihren
Jugendbildnern, Insbesondere Hr. Schulratspräsident Held, einstiger Lehrer,
nunmehr wohlbestallter Angestellter der Milchfabrik, verdient es, daß ihm auch in
unserm Lehrerorgan ein Sträußchen wohlverdienter Anerkennung zuteil werde, für
die Wärme und Überzeugung, mit der er für die Besserstellung der Lehrerschaft
eintrat und soziale Postulate verwirklichen half, um welche uns die Stadt hoffent-
lich nicht lange beneiden muß.

Die ganze Revision des Besoldungsreglementes zeigte wieder einmal zur
Genüge, was die Behörden vielerorts könnten, wenn sie wollten. Einen warmen
Appell möchten wir bei diesem Anlasse an alle einstigen Lehrer richten, die heute
vielfach in einflußreichen, öffentlichen Ämtern stehen. Möchten diese bei passender

Gelegenheit eine kräftige Lanze 'einlegen für die finanzielle und soziale Hebung
ihres einstigen Standes,

Mit Selbstüberhebung, geringschätziger Kritik und vornehmer Nasenrümpferei
besorgte man noch nie das Wohl der Schule, wohl aber förderte man dasselbe

durch kluge Offenheit, gegenseitige Aussprache und praktisches Wohlwollen. Wo in
gezeichneter Weise Vorgesetzte und Untergebene mit einander verkehren, können

gediegene Früchte in Erzieher- und Schularbeit unmöglich ausbleiben.
Die Besoldungen Chains (3800 Einwohner) wurden wie folgt geregelt:

Primarlehrer: a) Grundgehalt 3400 Fr. - d) 10 Alterszulagen nach je 2

Jahren à 100 Fr. c) Kinderzulagen, 60 Fr- per Kind unter 17 Jahren.
Primarlehrerinnen (Lehrschwestern): a) Grundgehalt 1200 Fr, U) 10

Alterszulagen à 00 Fr, bis 1700 Fr., dazu freie Wohnung,

Sekundarlehrer: 4000 Fr. plus 10 Alterszulagen à 100 Fr,, plus Kin-
derzulagen à 60 Fr.

Sekundarlehrerin (Lehrschwester): 1600 Fr. plus 10 Alterszulagen à

00 Fr. bis 2100 Fr.
Die weltliche Arbeitslehrerin bei 28 Maximal-Unterrichtsstunden 1800 Fr.

plus 10 Alterszulagen à 50 Fr. bis 2300 Fr.
Zudem gewährte der Souverän gleichzeitig noch pro 1918 eine Teuerungs-

zulage von 300 Fr. pro Lehrer und 150 Fr. pro Lehrerin.
Die Gemeinde Cham erwies sich somit noch bedeutend splendider und sozial

weitblickender als die Stadt, welchen zweifelhaften Ruf sich letztere jedenfalls nicht

lange gefallen lassen wird, verfügt sie doch (wenn wir richtig unterrichtet sind) über
ein Steuerkapital von ca. 60 Millionen und hat die hohe Ehre und das gewiß

seltene Vergnügen, daß ihr 13 Lehrerinnen (Maria-Opferung) völlig unentgeltlich
dienen (Städtische Mädchenschule). Chain zahlt zu den wesentlich erhöhten Salä-
ren der Zeit entsprechende Teuerungszulagen, gewährt Kinderzulagen auch nach

dem Krieg, zahlt den vollen Beitrag an die Pensionskasse, vergütet den Nachhilfe-
unterricht mit 2 Fr. pro Stunde, übernimmt die Stellvertretungskosten bei Krank-
heit und Militärdienst, rechnet die auswärtigen Dienstjahre voll an w,, nicht so die

Stadt. Darum Glückwunsch und Anerkennung vorab Volk und Behörden von Cham.
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Freiburg. Zur Lehrerbesoldungsfrage Die Brotfrage bereitet uns Leh-
rern viele schwere Sorgen. Denn bei einem Jahresgehalt von 14—17 00 Fr.
kann auch die sparsamste Lehrersfamilie nicht mehr leben, selbst wenn noch kleine

Teuerungszulagen zugebilligt werden. Die bittere Not zwingt den Lehrer, zu
Nebenbeschäftigungen zu greifen, die seine Arbeitskraft und das Ansehen des

ganzen Standes schwer beeinträchtigen.
Gezwungen durch diese Übelstände haben wir auf einem Lehrertage gemein-

sam unsere Wünsche formuliert und folgende Skala aufgestellt: 2 4 00 Fr. Mini-
malgehalt; nach 4 Jahren 2600 Fr., nebst dem bisherigen gesetzlichen Zubehör,
bestehend in freier Wohnung, Holz, Garten und 10 Ar Pflanzboden. Es sind dies

gewiß nicht übertriebene Forderungen, sondern nur, was uns von Rechts wegen
gebührt, oder sollten wir uns länger mit niedrig bemessenen Kriegsteuerungszu-
lagen befriedigen? Nein, wir haben das Recht zu verlangen, daß man unsere

Besoldungsfrage gründlich behandelt und etwas Dauerndes schafft, wie es bereits
in mehreren Kantonen geschehen. Wir wagen zuversichtlich zu hoffen, daß man
unsere bescheidenen Ansprüche erfüllt, andernfalls müßte eine tiefe Unzufriedenheit
Platz greifen, die der Schule bedenkliche Nachteile zuziehen könnte. An dem Herr-
lichen unvergeßlichen Volkstag vom 24. Mai 1018 in Tafers sprach Herr Nat.-Rat
I0r. Kurer: „Was ist vom katholischen Standpunkt aus ein angemessener
Lohn?" Wir dürfen das nicht nach den Einheitssätzen und Schematen der So-
zialisten beurteilen. Alles Wirtschaftsleben ist für uns eine Frage der Sitt-
lichkeit und darum auch vor allem eine Frage der Familie.

Wenn wir vom katholischen und christlichen Standpunkte vom Arbeitsentgelt
reden, dann können wir es nicht anders als dadurch, daß wir besorgt sind,
daß der Lohn nicht nur ein gesichertes Dasein für den Augenblick
darstellt, sondern auch die Zukunft der Familie für eine lange Zeit
in sicherer Weise garantiert."

Basel. Korr. Am 5. Sept. l. I. hat der baselstädtische Große Rat für das

gesamte Staatspersonal Nachteuerungszulagen pro 1018 (April bis Dez.)
und zugleich die Teuerungszulagen pro 1910 beschlossen. Diese letztern be-

wegen sich für die Lehrkräfte ungefähr zwischen Fr. 1850.— und 2150.—. Ledige

ohne Unterstützungspflicht gegen Geschwister und Eltern erhalten 420 Fr. weniger,
Verheiratete für jedes Kind 40 Fr. mehr. Es werden dadurch im Jahre 1910 die

Minima und Maxima (teils 15, teils 18 Jahre Steigungszeit) betragen:

Für Kleinkinderlehrerinnen 3080—4122 Fr.; Handarbeitslehrerinnen 3230

bis 4372 Fr.; Primarlehrerinnen 3698—5370 Fr.; Sekundarlehrerinnen 4022

bis 5700 Fr. — Unterstützungspflichtige weibliche Lehrkräfte erhalten dazu noch

420 Fr. Familienzulage.
Verheiratete Lehrer oder ledige mit Unterstützungspflicht beziehen nebst 40

Fr. Kinderzulage: Primarlehrer: 5166—7304 Fr.; Sekundarlehrer: 5920—8100

Fr.; Lehrer an obern Mittelschulen 7204—9354 Fr.
Die Teuerungszulagen pro 1019 bedingen eine Mehrbelastung von 8 Millionen

Fr. — Der Große Rat hat die Vorlage ohne Opposition gutgeheißen, und doch

hat auch Basel schwere Steuersorgen; es ist aber allenthalben der ehrliche Wille



vorhanden, die Staatsbediensteten so zu stellen, daß sie nicht der Verarmung an-
heimfallen, sondern auch in dieser schweren Zeit sich über Wasser halten und mit
Freude ihre Pflicht tun können, — Nachmachen! .1, !VI.

— Dieses Jahr haben die Katholiken der Stadt Basel in Nunningen (Soloth.)
eine katholische Ferienkolonie für Knaben errichtet, in der die ferienlustige
Jugend auch ihren religiösen Pflichten voll und ganz Genüge leisten konnte.

Appenzett J.-Rh. Die Landesschulkommission beschloß, dem Großen Rat
für die nächste Sitzung zu beantragen, es sei für 1918 allen Lehrkräften eine

Teuerungszulage von 600 Fr. und 50 Fr. für jedes Kind unter 16 Jahren zu
verabfolgen.

St. Gallen. Wangs, -s Hr. alt-Lehrer Jakob Kalberer, Kantonsrat
und Gemeindeschreiber. Mit ihm ist zwar kein aktiver Schulmann aus dem

Leben geschieden, doch blieb er immer mit der Schule verknüpft. Nach seiner be-

ruflichen Ausbildung im Lehrerseminar Mariaberg trat unser Freund Kalberer ins
Lehramt in Heiligkreuz-Mels (1879-87); zwei Jahre (1887—88) sehen wir ihn
an einer Lehrstelle in Gams wirken und von 1889-1898 stand er dann der Ober-

schule seiner Heimatgemeinde Wangs vor; überall war er ein ganzer Lehrer, der

seine Lehr- und Erzieheraufgabe von hoher Warte aus auffaßte. Aber auch später,
als er dem verstorbenen Vater als Gemeinderatsschreiber folgte, widmete er die

Kräfte gerne seiner ersten Jugendliebe, der Schule. Durch seine 15jährige Tätig-
keit als Bezirksschulrat von Sargans hat er sich bei der oberländischen Lehrerschaft
als ein Freund der Schule und ihrer Leiter ausgewiesen. Auch als Mitglied der

Jugendschutzkommission und langjähriger Schulpräsident von Wangs wirkte er in
sehr verdienstlicher Weise. Der solide und bedächtige Schulmann des Oberlandes

ruhe in Gottes Frieden! 11. I, 1'.

— * Ehrentafel. Der Gemeinderat der Stadt St, Gallen beschloß eine

Grundzulage für alle Lehrer, Beamten, Angestellten und Arbeiter ohne Rücksicht

auf die Höhe des Gehaltes oder Lohnes pro II. Semester 1918 Fr, 500.— Familien-
zulage (Ledige die Hälfte) Fr. 200.— Kinderzulage Fr. 100.—

Dieser Beschluß wird für die Gemeindekasse pro 2. Semester 1918 eine Aus-
gäbe von Fr. 1'122'850 bedingen.- Er unterliegt noch der Volksabstimmung.—

Aargau. Der Große Rat nahm ein Dekret an, wonach der Staat den Ge-

meinden an die für das Jahr 1918 bewilligten Teuerungszulagen für
die Lehrer von nicht mehr als 500 und nicht weniger als 300 Fr. einen Be-

trag von 50 Prozent und für jedes Kind unter 18 Jahren eine Zulage von 150

Fr. leistet.

Teffin. Die katholischen Lehrerinnen des Kantons haben sich als
Sektion des kath. Lehrerinnenvereins der Schweiz organisiert. Der hochwürdigste

Bischof hielt am 2. Sept. an die versammelten Lehrerinnen in Lugano eine An-
spräche über die hohe Bedeutung der christlichen Erziehung im gegenwärtigen
Moment.

Auch die scheinbar niedrigste Beschäftigung kann durch den Geist, der sie be-

lebt, geadelt werden. Oskar v. Redwitz.
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